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Die Vorschriften zu den Zonen mit Planungspflicht und zu den 
Wohn-, Misch- und Arbeitszonen werden im Gemeindebauregle-
ment der Gemeinde Spiez wie folgt geändert: 
 
unverändert schwarze Schrift 
neu:  blaue Schrift 
aufgehoben rot durchgestrichen 

21 Wohn-, Misch- und Arbeitszonen 

211 Art der Nutzung 
 

Mischzonen M 
und Mischzonen 
Kern MK 

3  (...)  

— In der Mischzone Kern Gwattstutz MKG ist für ei-
nen Neubau oder für wesentliche Änderungen 
des Bestands das Richtprojekt vom 18. Juni 2019 
beizuziehen. Für die Parzelle 1496 ist es massge-
bend bezüglich Gesamtwirkung zusammen mit 
den Gebäuden in der benachbarten ZPP 17 
«Spiezstrasse – Gwattstutz», bezüglich der städ-
tebaulichen Konzeption mit Staffelung der Höhe 
und der Situation sowie der Konzeption der Fas-
sadengestaltung, der Aussenraumgestaltung 
(inkl. Platzsituation) und der Erschliessung.  

— Im Sinne der Störfallvorsorge sind in der Misch-
zone Kern Gwattstutz MKG empfindliche Nutzun-
gen nicht zulässig. 

 

 
Als wesentliche Änderung des 
Bestandes gelten Änderung 
der Volumetrie bsp. durch Auf-
stockung, neue Dachform, und 
generell die Erweiterung des 
Volumens um mehr als 10%. 

Staffelung in der Situation: ins-
besondere in Bezug auf die 
Setzung sowie die Vor- und 
Rücksprünge der Gebäude des 
Richtprojekts.  

Zu den empfindlichen Einrich-
tungen mit schwer evakuierba-
ren Personen gehören bei-
spielsweise: Alters- und Pfle-
geheim, Kindergarten, Kinder-
tagesstätte o.ä. 

212 Mass der Nutzung 
 

Baupolizeiliche 
Masse 

1 Für die einzelnen Bauzonen gelten die folgenden bau-
polizeilichen Masse:  

 

 (….)  

Zone Abk. kgA gGA Fh tr GL VG  Grünflächen-
ziffer 

Vollgeschosse (VG) vgl. Art. 18 
BMBV; Fassadenhöhe traufsei-
tig Fh tr (Maximalwert; vgl. Art. 
15 BMBV); Grünflächenziffer 
vgl. Art. 31 BMBV 

Mischzone Kern 
Gwattstutz MKG 3) 

— — 13.30 — 4  — 

         

 1) .... 
2) .... 
3) — Erneuerung und massvolle Erweiterung der be-

stehenden Volumen der Gebäude um max. 10%. 
—  kein Attikageschoss  
 

Attikageschosse vgl. Art. 21 
BMBV 
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3 Besondere baurechtliche Ordnungen 

31 Zonen mit Planungspflicht (ZPP) 

327 ZPP 17 «Spiezstrasse – Gwattstutz» (neu) 
   
Planungszweck 
 

1  Die ZPP 17 «Spiezstrasse – Gwattstutz» bezweckt 
die Realisierung zweier gut gestalteter Wohnbauten 
mit ergänzender Gewerbenutzung unter Berücksich-
tigung einer hohen Wohn-  und Aussenraumqualität. 

 

Art der Nutzung 2  — Wohnen entsprechend den Bestimmungen über 
die Wohnzonen W (Art. 211 Abs. 2). 

— Im 1. Vollgeschoss sind Nutzungen entsprechend 
den Bestimmungen über die Mischzonen M (Art. 
211 Abs. 3) zugelassen. Wohnnutzungen sind 
nicht zulässig.  

— Im Sinne der Störfallvorsorge sind empfindliche 
Nutzungen in der ZPP 17 «Spiezstrasse – Gwatt-
stutz» nicht zulässig. 

Vollgeschosse (VG) vgl. Art. 18 
BMBV 
 

Zu den empfindlichen Einrich-
tungen mit schwer evakuierba-
ren Personen gehören bei-
spielsweise: Alters- und Pfle-
geheim, Kindergarten, Kinder-
tagesstätte o.ä. 

 
Mass der Nutzung 3 — Geschossflächenziffer oberirdisch minimal 0.9, 

maximal 1.8. Vom Maximalwert sind mind. 14% 
unbeheizte verglaste Loggien, Laubengänge, Bal-
kone o. dgl. zu erstellen.  

— Massgebendes Terrain 559.75 m ü.M. 
— Fh tr Gebäude Nordwest: 573.00 m ü.M. 

Fh tr Gebäude Südost: 573.50 m ü.M. 
Höchster Punkt Dachkonstruktion Attika: 575.80 
m ü.M.  

—  4  Vollgeschosse; zusätzlich ist ein Attikage-
schoss nur beim Gebäude Südost zulässig 

— Weitere Bestimmungen zum Attika: Geschossflä-
che Attikageschoss darf maximal 70% des darun-
terliegenden Geschosses betragen und muss auf 
mindestens einer Fassadenseite um mindestens 
2 m von der Fassadenlinie zurückversetzt wer-
den; zulässige Höhe Attika maximal 3.50 m ab 
fertigem Flachdachboden. 

— Untergeschosse und Unterniveaubauten werden 
an die GFo angerechnet, wenn sie im Mittel aller 
Fassaden mehr als 1.2 m über das massgebende 
Terrain hinausragen. 

Geschossflächenziffer vgl. Art. 
28 BMBV; Vollgeschosse (VG) 
vgl. Art. 18 BMBV; Attikage-
schosse vgl. Art. 21 BMBV; mas-
sgebendes Terrain vgl. Art. 1 
BMBV; Fassadenhöhe traufsei-
tig Fh tr (Maximalwert; vgl. Art. 
15 BMBV); Höchster Punkt der 
Dachkonstruktion vgl. Art. 14 
BMBV; 

Lärmempfindlich-
keitsstufe 

4  — ES III  
— Falls notwendig, sind zur Einhaltung der Belas-

tungsgrenzwerte in der UeO entsprechende Mas-
snahmen vorzusehen. 

Die Massnahmen des Lärmbe-
richts der HSR Ingenieure AG 
vom 12.8.2020 sind bei der 
weiteren Bearbeitung beizuzie-
hen. 

Gestaltungs-
grundsätze 

5  — Es sind zwei Gebäude zu erstellen, die gestalte-
risch als zwei Einzelkörper in Erscheinung treten. 
Diese sind auf dem Niveau Spiezstrasse durch 
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eine gemeinsame und im Hang eingebettete Ein-
stellhalle zu verbinden. 

— Mit der Fassadengestaltung ist die Lesbarkeit der 
Gebäudevolumen der beiden Gebäude zu beto-
nen. 

— Der Fassadenabschnitt, welcher die beiden Ge-
bäude auf Niveau Spiezstrasse verbindet, hat 
sich gestalterisch von den beiden Gebäuden ab-
zusetzen. Eine Fortsetzung in Richtung Parzelle 
1496 ist zulässig.  

— Das Attikageschoss des Gebäudes Südost ist ge-
stalterisch optimal in das Gebäudevolumen zu in-
tegrieren. Es ist südseitig anzuordnen.  

— Der Vorplatzbereich entlang der Spiezstrasse ist 
als ebener Hartplatz mit einem angemessenen 
Anteil an Grüninseln und Bäumen zu gestalten. 
Die Längsvernetzung für den Fussverkehr ist si-
cher und attraktiv zu gestalten. 

— Im südlichen Bereich zu Grenzweg und Bahn hin 
ist eine gut gestaltete gemeinschaftlich nutzbare 
Aussenraumgestaltung zu erstellen.   
 

Erschliessungs-
grundsätze 

6  — Die beiden Gebäude werden über die Spiez-
strasse erschlossen. Die Einstellhallenzufahrt ist 
gestalterisch gut in die Fassade des Gebäudes 
Südost zu integrieren. 

— Entlang der Spiezstrasse ist eine oberirdische 
Längsparkierung zulässig.  
 

 

Energie 7 — Neubauten haben beim gewichteten Energiebe-
darf die kantonalen Anforderungen um 10 % zu 
unterschreiten.  

— Für Heizung und Warmwasseraufbereitung ist als 
Hauptenergieträger Erdwärme einzusetzen. 
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3 Bestehende besondere baurechtliche  
Ordnungen 

331  Überbauungsordnungen (UeO) 

 1 (...)  

J UeO «Spiezstrasse-Gwattstutz», 
 Einigen/Gwatt vom 9. Dezember 1992 
 

 

 

703 Aufhebung von Vorschriften  

 Mit Inkrafttreten der baurechtlichen Grundordnung 
werden aufgehoben: 

— (...)  

— Überbauungsordnungen  
— (...) 
— UeO «Spiezstrasse-Gwattstutz», Einigen/Gwatt 

vom 9. Dezember 1992 
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Anhang A2: Richtprojekte  
 
A21 Richtprojekt Mischzone Kern Gwattstutz MKG (Art. 211 Abs. 3) 
 
Situation Aussenraumraumkonzept 
 

 
 
Grundriss Sockelgeschoss (Ebene Spiezstrasse) 
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Grundriss Obergeschosse 

 
 
Fassadenansicht ab Spiezstrasse  

 
 
Fassadenansicht ab Grenzweg  

 
 
Längsschnitt Spiezstrasse 
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